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    Zum Inhalt:

    Ein Buchführungsschnellkurs für Jedermann ist dieser Ratgeber: Er umfasst die Grundlagen der ordnungsmäßigen Buchführung und liefert praktisches Knowhow.


    	 Fachbegriffe werden erläutert, der Umgang mit Konten und Buchungssätzen erklärt.

    	 Die wesentlichen Buchungen eines Unternehmens einschließlich der Umsatzsteuer werden vorgestellt.

    	 Die Grundlagen des Jahresabschlusses werden erläutert.

    	 Die Einnahmen-Überschussrechnung für Kleinbetriebe und Freiberufler wird in Grundzügen dargestellt.



    Die Buchführung ist die Grundlage für wichtige betriebliche Entscheidungen und die Ausgangsbasis für Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Hier sollte jeder Bescheid wissen!

    Zu den Autoren:

    Diplom-Handelslehrer Erich Herrling ist in verschiedenen Einrichtungen der kaufmännischen Berufsbildung tätig und unter anderem Mitautor des Beck-Wirtschaftsberaters "Der Buchführungs-Ratgeber" (dtv 50953).

    Diplom-Handelslehrer Claus Mathes ist Professor und Bereichsleiter für Betriebswirtschaftslehre an einem Lehrerbildungsseminar und unter anderem Autor des Buches "Wirtschaft unterrichten. Methodik und Didaktik der Wirtschaftslehre" und Mitautor des Beck-Wirtschaftsberaters "Der Buchführungs-Ratgeber" (dtv 50953).
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      2So nutzen Sie dieses Buch
    

    Die folgenden Elemente erleichtern Ihnen die Orientierung im Buch:

   
    Beispiele
        
      

      In diesem Buch finden Sie zahlreiche Beispiele, die die geschilderten Sachverhalte veranschaulichen.

    

   Definitionen
      
    

    Hier werden Begriffe kurz und prägnant erläutert.
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    Die Merkkästen enthalten Empfehlungen und hilfreiche Tipps.

    



    
    Auf den Punkt gebracht
      
    

    Am Ende jedes Kapitels finden Sie eine kurze Zusammenfassung des behandelten Themas.

     


    
      
        5Vorwort
    

    In diesem Band werden die Grundlagen der Buchführung anschaulich vermittelt, sodass sie auch für diejenigen unter Ihnen, die bisher nichts mit Buchführung zu tun hatten, sofort verständlich sind. Aber auch denjenigen, die bereits Vorkenntnisse haben, kann dieses Buch durch Beispiele und leicht verständliche Erklärungen helfen, gängige Buchungen zu durchschauen und sein buchhalterisches Vorgehen zu optimieren.

    Fachbegriffe werden erläutert, der Umgang mit Konten und Buchungssätzen erklärt. Die wesentlichen Buchungen eines Unternehmens einschließlich der Umsatzsteuer werden ebenso vorgestellt wie die Grundlagen des Jahresabschlusses mit Berücksichtigung der internationalen Rechnungslegungs-, der Bilanzrechtsmodernisierungsvorschriften und die Einnahmenüberschussrechnung für Kleinbetriebe und Freiberufler. Eine Übersicht über die Buchführung mit EDV-Programmen rundet dieses Buch ab.

    Für Anregungen und Kritik über das Lektorat Wirtschaft (beck.de) sind wir jederzeit dankbar.

 

    Erich Herrling und Claus Mathes




    
      
        7Fachbegriffe beherrschen: Von der Inventur zur Bilanz
    

    
      Buchführung als Teil des Rechnungswesens
    

    Das Rechnungswesen eines Unternehmens ist dessen „Informationszentrale“. Es dient den vielfältigsten Informationsansprüchen. Das Controlling (engl. to control = steuern) gibt eine Entscheidungs- und Führungshilfe, mittels derer das Unternehmen in allen seinen Bereichen und Ebenen in Bezug auf das Ergebnis geplant, gesteuert und überwacht werden soll. Dazu müssen der Datenfluss aus dem Rechnungswesen entsprechend gesteuert und der Unternehmensleitung die „richtigen“ Informationen geliefert werden.

    Im betrieblichen Rechnungswesen werden alle Geld- und Leistungsströme nach Menge und Wert erfasst und überwacht. Die Daten können dann nach mehreren Gesichtspunkten und Zielsetzungen ausgewertet werden. Je nach Zielsetzung gliedert man das Rechnungswesen herkömmlich in vier Bereiche:

    
      	
         Buchführung und Bilanzalszeitbezogene Rechnung
      

      	
        Man bezeichnet die Buchführung auch als „Finanzbuchhaltung“. Sie erfüllt in erster Linie die Aufgabe der Dokumentation: Mithilfe von Belegen werden alle Geschäftsfälle zeitlich und sachlich geordnet aufgezeichnet. Nach außen hin erfüllt die Buchführung auch die Aufgabe der Rechenschaftslegung und Information, indem sie über die Vermögens-, Schulden- und Erfolgslage des 8Unternehmens Auskunft gibt. Daran sind die Eigner oder Teilhaber, die Finanzbehörden des Staates, Kreditgeber, Kunden, Lieferanten, Beschäftigte – also alle, die mit dem Unternehmen zu tun haben – interessiert.
      

      	
         Kosten- und Leistungsrechnungalszeit- und stückbezogene Rechnung
      

      	
        Bei der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten der erbrachten Leistung und die erzielten Erlöse einander gegenübergestellt. So kann die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses kontrolliert werden. Zudem ist dieser Bereich des Rechnungswesens die Grundlage für die Kalkulation der Angebotspreise.
      

      	
         Betriebswirtschaftliche Statistik als Vergleichsrechnung
      

      	
        Mithilfe der Statistik können betriebliche Tatbestände und Entwicklungen mittels Kenn- und Beziehungszahlen im Zeitverlauf, nach Verfahren, nach Soll-Ist-Vorgaben oder mit anderen Betrieben verglichen werden.
      

      	
         Planungsrechnungals Vorschaurechnung
      

      	
        In der Planungsrechnung wird die erwartete betriebliche Entwicklung abgeschätzt. Sie ist Grundlage für Absatz-, Produktions- und Finanzentscheidungen.
      

    

    
      Gesetzliche Grundlagen ordnungsmäßiger Buchführung
    

    Die Buchführung spiegelt nach außen das gesamte Unternehmensgeschehen wider. Der Staat, die Eigner und die Gläubiger eines Unternehmens haben ein Interesse daran, dass diese ordnungsgemäß durchgeführt wird. Deshalb gibt 9es Gesetze, die Form und Inhalt der Buchführung vorschreiben. Wer durch eine nicht ordnungsmäßige Buchführung Gläubiger schädigt, macht sich strafbar!

    
      Abgabenordnung und Handelsgesetzbuch
    

    Die Abgabenordnung (AO) gilt als das „Grundgesetz“ zur Regelung des Steuerwesens. Sie enthält neben den Vorschriften für das Besteuerungsverfahren, das Steuerstrafwesen und die Zuständigkeit der Finanzämter in ihren §§ 140 ff. Hinweise für die Buchführung. Nach § 145 AO muss die Buchführung auch für steuerliche Zwecke geeignet sein.
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    Nach § 145 (1) AO muss die Buchführung „so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann.“

    



    Die Buchführungspflicht nach den steuerlichen Vorschriften ist in der AO im § 141 geregelt. Ab einem Umsatz von 600.000 EUR bzw. einem Gewinn von 60.000 EUR müssen Gewerbebetriebe eine kaufmännische Buchführung eingerichtet haben. Unter dieser Grenze genügt eine Einnahmenüberschussrechnung (vgl. hierzu Seite 108).

    Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Diese Vorschrift ist vergleichbar mit den Einzelvorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kaufleute. Weitere steuerrechtliche Rahmenbedingungen für die Buchführung finden sich

    
      	
        
          10im Einkommensteuergesetz (EStG),
      

      	
        im Körperschaftsteuergesetz (KStG),
      

      	
        im Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie
      

      	
        in den entsprechenden Durchführungsverordnungen und Richtlinien.
      

    

    Für Kaufleute sind die handelsrechtlichen Vorschriften maßgebend, insbesondere das Dritte Buch des Handelsgesetzbuchs (§§ 238–342e)über die Führung von Handelsbüchern. Der erste Abschnitt (§§ 238–263) enthält Vorschriften, die für alle Kaufleute gelten. Dazu gehören

    
      	
        die Buchführungspflicht,
      

      	
        die Führung von Handelsbüchern,
      

      	
        das Inventar,
      

      	
        die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses,
      

      	
        die Bewertung von Vermögensteilen und Schulden und
      

      	
        die Aufbewahrungspflicht.
      

    

    Der zweite und der dritte Abschnitt enthalten darüber hinausgehende Vorschriften für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Der vierte Abschnitt beinhaltet Regelungen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, insbesondere für die Gliederung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

    
      Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
    

    Die in den Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen einschließlich des Handelsbrauchs enthaltenen Regelungen 11für die Buchführung von Unternehmen nennt man „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ (GoB). Im HGB (§§ 238 f.) wird darauf ausdrücklich verwiesen.

    
      	
        Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann; sie muss also klar und übersichtlich sein.
      

      	
        Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Daraus folgt: keine Buchung ohne Beleg!
      

      	
        Von allen Schriftstücken, die mit der Buchführung zusammenhängen, müssen Kopien aufbewahrt werden. Eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gilt beispielsweise für Inventare, Handels- und Steuerbilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Haupt-, Grund- und Nebenbücher, Anlage- und Vermögenskarteien, Grundstücksverzeichnisse, Kontenkarten und -pläne, Fahrtenbücher, einschlägige Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen, Bank- und Buchungsbelege, Rechnungen, Quittungen, Lieferscheine, Frachtbriefe, Verträge, Lohnlisten, Reise- und Lohnkostenabrechnungen. Sechs Jahre (vgl. § 257 HGB) gelten für Handels- und Geschäftskorrespondenz.
      

      	
        Der Jahresabschluss ist in deutscher Sprache und in Euro aufzustellen.
      

      	
        Die Bedeutung von Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbolen muss eindeutig festgelegt sein.
      

      	
        
          12Die Eintragung in Büchern und die sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden (§ 239 Abs. 2 HGB).
      

      	
        Die Bücher sind ständig auf dem Laufenden zu halten. Die Eintragungen haben unverzüglich, vollständig und richtig zu erfolgen.
      

      	
        Eine Eintragung oder Aufzeichnung darf nicht in der Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Bereits gebuchte Vorgänge dürfen nicht unleserlich gemacht oder ausradiert, Eintragungen nicht mit Bleistift vorgenommen werden. (§ 239 Abs. 3 HGB)
      

      	
        Einnahmen und Ausgaben der Kasse sollen täglich festgehalten werden.
      

    

    Durch das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ gelten seit dem 1.1.2017 neue Pflichten und Anforderungen beim Einsatz elektronischer Registrierkassen.

    Seit dem 1.1.2015 sind die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (kurz: „GoBD“) zu beachten. Die GoBD beinhalten z. B. Anforderungen an ein internes Kontrollsystem, an die Sicherung des DV-Systems, an die Aufbewahrung von Unterlagen, an die Aufzeichnung von Geschäftsfällen und an die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit z. B. im Hinblick auf eine Verfahrensdokumentation.
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      13Die beschriebenen Vorschriften gelten für alle Kaufleute, gleich welcher Branche sie angehören und wie groß das Unternehmen ist.1

   
    



    
      Die Inventur 
    

    Die Inventur (lat. invenire = ausfindig machen) ist eine Bestandsaufnahme aller Vermögensteile und aller Schulden des Unternehmens, die dabei jeweils einzeln nach ihrer Art, Menge und ihrem Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst werden. Nach dem HGB und der AO (§ 240 HGB und §§ 140 f. AO) ist jeder Kaufmann verpflichtet, Vermögen und Schulden bei Gründung oder Übernahme, Auflösung oder Veräußerung und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres festzustellen. Die Ergebnisse der Inventur werden zunächst im Inventar (siehe S. 16) festgehalten, aus dem letztlich die Bilanz (siehe S. 21) erstellt wird.

   Inventur
      
    

    Definition Start

    = mengenmäßige Erfassung und Bewertung in Euro

    

    
      Welche Formen der Inventur sind üblich?
    

    Die körperliche Inventur durch Zählen, Messen und Wiegen kann bei körperlichen Vermögensgegenständen z. B. wie folgt durchgeführt werden:

    
      	
        
          14Waren werden in Listen, geordnet nach ihrer Art, festgehalten oder es wird verglichen, ob vorhandene Lagerlisten noch stimmen. Bestimmte Vorräte können auch geschätzt werden.
      

      	
        Der Wert der Gegenstände wird unter Berücksichtigung der Wertminderung als Abschreibung ermittelt.
      

    

    Die Buchinventur erfasst alle nicht körperlichen Gegenstände. Forderungen an Kunden, Guthaben bei Banken, Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und Banken können nur wertmäßig aufgrund von buchhalterischen Aufzeichnungen festgestellt werden. Deren Richtigkeit wird durch Kontoauszüge oder Saldenbestätigungen nachgewiesen. Grundsätzlich muss die Inventur am Schluss eines Geschäftsjahres, dem sog. Abschluss- oder Bilanzstichtag (siehe auch Seite 84), durchgeführt werden.

    Wenn durch organisatorische Maßnahmen gesichert ist, dass eine Wertfortschreibung oder Wertrückrechnung jeweils auf den Abschlussstichtag möglich ist, sind folgende Vereinfachungsverfahren für die Inventur zulässig:

    Zeitnahe Stichtagsinventur 

    Nach Abschnitt 30 Abs. 1 EStR können Vermögensgegenstände innerhalb einer Frist von zehn Tagen vor oder nach dem Abschlussstichtag aufgenommen werden.

    Permanente Inventur

    Die permanente Inventur setzt eine während des ganzen Geschäftsjahres vorhandene Bestandsbuchführung voraus, in der alle Mengenbewegungen laufend erfasst werden. Dann 15genügt es, wenn mindestens einmal jährlich der tatsächlich vorhandene Bestand mit dem Buchbestand verglichen wird. Das Wesen der permanenten Inventur besteht darin, dass ein am Bilanzstichtag vorhandener buchmäßiger Bestand (Sollbestand) ohne gleichzeitige körperliche Bestandsaufnahme als tatsächlicher Bestand (Istbestand) zum Bilanzstichtag aufgenommen wird. Der Sollbestand gilt also ohne Nachprüfung als Istbestand (Abschn. 30 Abs. 2 EStR).

    Beim Anlagevermögen (s. S. 17) muss das Bestandsverzeichnis jeden Zugang und jeden Abgang daten- und wertmäßig ausweisen (vgl. Abschn. 31 Abs. 5 EStR). Beim Umlaufvermögen (s. S. 17) müssen alle Zugänge und Abgänge nach Tag, Art und Menge (Stückzahl, Gewicht oder Kubikinhalt) in Lagerbüchern nachgewiesen werden.

    Zeitlich verlegte Inventur

    Die zeitlich verlegte Inventur ist nach § 241 Abs.
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